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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2000

Norm

ZPO §87 Abs2

Rechtssatz

Im Gegensatz zur früheren Rechtslage versagt § 87 Abs 2 ZPO idF ZustRAG die selbständige Anfechtbarkeit von

Anordnungen nach dem mit "Zustellungen" überschriebenen zweiten Titel, Zweiter Abschnitt, Erster Teil der ZPO,

worunter neben der der Urschrift einer Entscheidung beizusetzenden Zustellverfügung auch die Anordnung der

neuerlichen Zustellung einer Entscheidung zu verstehen ist. Auf das allfällige Fehlen auch einer Beschwer oder deren

Wegfalls kommt es daher nicht mehr an.
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